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(3) In der Spalte „Bemerkungen“ werden folgende 
Änderungen vorgenommen:

§ 5
Änderung der Bedingungen für die Vorbildung

Berufs
nummer

Berufs
bezeichnung

bisherige neue 
Bemerkung

2655/02 Heizungs
installateur*

* Im Handwerk: 
Zentral- 
heizungs- 
installateur

♦Im Handwerk: 
Zentral
heizungs
bauer

2689/05 Brillen
fassungs
macher*

* Im Handwerk: 
Brillenmacher

* In der priva
ten Industrie: 
Brillenmacher

2743 Elektro
mechaniker*

* Einschl. Flug
zeugelektro
mechaniker 
usw.

* Einschl. Flug- 
zeugelektro- 
technik, Vaku
umtechnik, 
Meß- und 
Regeltechmk

3023 Holzmodell
bauer*

* Im Handwerk: 
Holz und 
Metall

* Im Handwerk: 
Modellbauer 
(Holz und 
Metall)

(4) Für die nachstehenden Ausbildungsberufe werden 
in der Spalte „Bemerkungen“ folgende Eintragungen 
aufgenommen:

Berufs
nummer

bisherige neue 
Berufsbezeichnung

neue
Bemerkung

2693 Feinpolierer
(Metall)

Fein polierer* 
(Metall)

* Im Handwerk: 
Metallschlei
fer und -polie
rer

3044 Bootsbauer Bootsbauer* * Im Handwerk: 
Boots- und 
Schiffsbauer

3063 Handzug- 
instru menten 
mach er

Handzug- 
.- instrumenten- 

macher*

* darunter: 
Akkordeon
tischler. Kla
viaturen
macher

3659 Leder- und 
Gummi
bekleidungs
schneider

Leder- und 
Gummi- 
bekleidungs- 
schneider*

* Im Handwerk: 
Lederbeklei
dungs
schneider

(5) Aus der Spalte „Bemerkungen“ werden bei nach
stehend aufgeführten Berufen folgende Eintragungen 
gestrichen:

Berufs
nummer

bisherige neue 
Berufsbezeichnung

zu streichende 
Bemerkung

2341 Flachglas-
schleifer*

Flachglas-
schleifer

* Im Handwerk: 
Glasschleifer

2341/01 Hohlglas
schleifer*

Hohlglas
schleifer

* Im Handwerk: 
Hohlglas- 
veredler

2681 Fein
mechaniker*

Fein
mechaniker

t

♦Auch Steu- 
erungs-, Meß- 
und Regel
technik

3023/01 Modell
tischler*

Modell
tischler

* Im Handwerk: 
Modellbauer

Für die nachstehend aufgeführten Berufe werden die 
Bedingungen für die Vorbildung wie folgt geändert:

Berufs
nummer

bisherige neue
Berufs- V o r b i l d u n g

bezeichnung Grund- Abi- Grund- ^^"Abi-
schule Helfe tur schule Reife tur

2631 Werkzeug
macher 3 2 Vi 21/* 2

2631/01 Formen
bauer (Stahl- 
und Grauguß) 3 21/* 2‘/2 2

2811/09 Facharbeiter 
für Thermo
chemie 2 3 2

2815/06 Lebens
mittelchemie
laborant 2 3 2

3311/06 Technischer 
Zeichner 
(Wasserbau 
und -Wirt
schaft) 3 2 2V2 2

§ 6
Neuaufnahme einer Berufsgruppe und Berufsordnung

Folgende Berufsgruppe und Berufsordnung werden 
neu auf genommen:

Berufsgruppe 62 Reinigungsberufe 
Berufsordnung 622 Glas- und Gebäudereiniger

§ 7
Übergangsbestimmungen

(1) Liegt der Abschluß von Lehrverträgen und der in 
ihnen vereinbarte Tag des Beginns der Berufsaus
bildung vor dem Inkrafttreten von Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung über die Systematik der 
Ausbildungsberufe, so behalten diese Lehrverträge bis 
zur Erfüllung ihre Gültigkeit, sofern zwischen den Ver
tragspartnern in gegenseitigem Einvernehmen keine 
Regelung im Sinne dieser Durchführungsbestimmungen 
getroffen wird.

(2) Treten die Durchführungsbestimmungen zur Ver
ordnung über die Systematik der Ausbildungsberufe 
vor dem vereinbarten Tag des Beginns der Berufs
ausbildung in Kraft, so sind bereits abgeschlossene 
Lehrverträge entsprechend den Durchführungsbestim
mungen zu ändern.

(3) Der Rat des Kreises, Abteilung Arbeit und Be
rufsausbildung, ist von Änderungen der Lehrverträge 
gemäß Absätzen 1 und 2 formlos zu benachrichtigen.

§ 8
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver
kündung in Kraft.

Berlin, den 24. Dezember 1957
Der Minister für Arbeit und Berufsausbildung 

I. V.: W i e ß n e r  
Stellvertreter des Minist era
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